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(54) Fassadenbekleidung

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Fassaden-
bekleidung mit einer an einer Wand befestigten Unter-
konstruktion (10) und mit von außen an der Unterkon-
struktion (10) fixierten, einander randseitig überlappen-
den, platten- oder streifenförmigen Bekleidungsele-
menten (12) vorzugsweise aus Metall. Die Verbindungs-
elemente (12) weisen eine ebene Sichtfläche (14), min-
destens einen gegenüber der Sichtfläche stufenförmig
in Richtung Unterkonstruktion (10) abgekröpften Befe-

stigungsrand (16) sowie mindestens einen den Befesti-
gungsrand eines benachbarten Bekleidungselements
(12) überlappenden freien Begrenzungsrand (16) auf.
Die unmittelbar benachbarten Bekleidungselemente
(12) sind im Bereich ihrer einander paarweise überlap-
penden Befestigungs- und Begrenzungsränder (16,20)
durch mindestens eine dauerelastische Klebstoffbrücke
(22) so miteinander verbunden, daß ihre Sichtflächen
(14) in einer gemeinsamen Ebene miteinander fluchten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fassadenbeklei-
dung mit einer außenseitig auf einer Wand befestigten
Unterkonstruktion und mit von außen an der Unterkon-
struktion fixierten, einander randseitig überlappenden
platten- oder streifenförmigen Bekleidungselementen,
vorzugsweise aus Metallblech oder Kunststoff.
[0002] Bekannte Fassadenbekleidungen dieser Art
sind Bestandteil einer wärmedämmenden Konstruktion
und dienen zur Verblendung und Verschönerung der
Fassade. Die platten- oder streifenförmigen Beklei-
dungselemente werden bislang an speziellen Haltern
an der Unterkonstruktion eingehängt und dort gesichert.
Bei handwerklicher Ausführung ist es weiter bekannt,
die Bekleidungselement mittels aufwendiger Falzungen
mit der Unterkonstruktion zu vernageln oder zu ver-
schrauben. In beiden Fällen wird als nachteilig empfun-
den, daß die Befestigungsstellen gegenüber der Au-
ßenluft offen sind und daß es dort zu Verschmutzungen
und zu Korrosionserscheinungen kommen kann. Weiter
wird dort vor allem aus ästhetischen Gründen als stö-
rend empfunden, daß die Bekleidungselemente an ih-
ren Überlappungsrändern schindelartig übereinander
greifen oder unschöne stehende Fälze aufweisen.
[0003] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Fassadenbekleidung zu entwik-
keln, die sowohl in technischer als auch in ästhetischer
Hinsicht hohen Anforderungen genügt.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die im An-
spruch 1 angegebene Merkmalskombination vorge-
schlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängi-
gen Ansprüchen.
[0005] Der erfindungsgemäßen Lösung liegt die Er-
kenntnis zugrunde, daß durch eine Kombination von
mechanischen und stoffschlüssigen Verbindungen zwi-
schen der Unterkonstruktion und den Bekleidungsele-
menten eine technisch hochwertige und ästhetisch an-
spruchsvolle Fassadenbekleidung möglich ist. Dement-
sprechend wird gemäß der Erfindung vorgeschlagen,
daß die Bekleidungselemente eine ebene Sichtfläche
und mindestens einen gegenüber der Sichtfläche stu-
fenförmig in Richtung Unterkonstruktion gekröpften Be-
festigungsrand sowie mindestens einen einen Teil der
Sichtfläche bildenden, den Befestigungsrand eines be-
nachbarten Bekleidungselements überlappenden frei-
en Begrenzungsrand aufweisen, und daß jeweils zwei
einander benachbarte Bekleidungselemente im Bereich
ihrer einander paarweise überlappenden Befestigungs-
und Begrenzungsränder durch mindestens eine dau-
erelastische Klebstoffbrücke so miteinander verbunden
sind, daß ihre Sichtflächen in einer gemeinsamen Ebe-
ne miteinander fluchten. Die Stufenhöhe zwischen
Sichtfläche und Begrenzungsrand entspricht dabei
zweckmäßig mindestens der doppelten Wandstärke der
Bekleidungselemente.
[0006] Vorteilhafterweise sind die Bekleidungsele-

mente an ihren Begrenzungsrändern mit der Unterkon-
struktion vernietet, verschraubt oder vernagelt. Zur Ver-
meidung der Korrosionsgefahr können hierbei die Kleb-
stoffbrücken zugleich zur Versiegelung der Niet-,
Schraub- oder Nagelverbindungen dienen.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung weisen die mit einer im Umriß rechteckigen,
quadratischen oder rautenförmigen Sichtfläche verse-
henen Bekleidungselemente an jeweils zwei benach-
barten, zueinander senkrechten Seiten einen gestuften
Befestigungsrand und an den beiden anderen Seiten ei-
nen freien Begrenzungsrand auf.
[0008] Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fassaden-
bekleidung auf der Unterkonstruktion sind die Beklei-
dungselemente gemäß einer bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung auf der Rückseite ihrer Sichtflächen
über mindestens eine weitere dauerelastische Kleb-
stoffbrücke mit der Unterkonstruktion verbunden. Mit
dieser Maßnahme lassen sich auch relativ dünnwandi-
ge und großflächige Bekleidungselemente stabil an der
Unterkonstruktion fixieren.
[0009] Zumindest ein Teil der Klebstoffbrücken sind
zweckmäßig langgestreckt raupenförmig ausgebildet.
Grundsätzlich ist es auch möglich, daß zumindest ein
Teil der Klebstoffbrücken kurz und/oder tropfenförmig
ausgebildet sind. Sowohl die raupenförmigen als auch
die tropfenförmigen Klebstoffbrücken sorgen dafür, daß
hinter den Bekleidungselementen ausreichend Frei-
raum für eine Hinterlüftung vorhanden ist.
[0010] Im folgenden wird die Erfindung anhand einer
Zeichnung in schematischer Weise dargestellten Aus-
führungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1a und 1b eine ausschnittsweise Draufsicht
und Schnittdarstellung einer Fassadenbekleidung
für streifenförmige Bekleidungselemente;

Fig. 2a bis 2c eine Draufsicht und zwei Schnittdar-
stellungen einer Fassadenbekleidung mit kasset-
tenförmigen Bekleidungselementen.

[0011] Die in der Zeichnung dargestellten Fassaden-
bekleidungen weisen eine auf einer nicht dargestellten
Wand befestigte Unterkonstruktion 10 sowie eine Mehr-
zahl von an der Unterkonstruktion fixierten, einander
randseitig überlappenden streifenförmigen (Fig. 1a und
1b) bzw. plattenförmigen (Fig. 2a bis 2c) Bekleidungs-
elementen 12 vorzugsweise aus Metallblech auf. Die
Bekleidungselemente 12 weisen eine ebene Sichtflä-
che 14 auf, an die sich an einer Seite (Fig. 1a und b)
oder an zwei zueinander senkrechten Seiten (Fig. 2a
bis c) eine in Richtung Unterkonstruktion 10 gekröpfter
Befestigungsrand 16 anschließt. Die Bekleidungsele-
mente 10 werden an den Befestigungsrändern 16 mit
geeigneten mechanischen Befestigungselementen 18,
wie Nägel, Schrauben oder Nieten mechanisch an der
Unterkonstruktion 10 fixiert. Die Sichtflächen 14 der Be-
kleidungselemente 12 sind so dimensioniert, daß ihre
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dem Befestigungsrand 16 gegenüberliegenden freien
Begrenzungsränder 20 den Befestigungsrand 16 des
benachbarten Bekleidungselements überlappen. Die
Befestigungs- und Begrenzungsränder 16,20 der be-
nachbarten Bekleidungselemente sind durch eine dau-
erelastische Klebstoffbrükke 22 so miteinander verbun-
den, daß ihre Sichtflächen 14 in einer gemeinsamen
Ebene miteinander fluchten (vgl. Fig. 1b, 2a u. 2b). Es
bleibt dort nur noch eine Schattenfuge 28. Die Klebstoff-
brücken 22 dienen dabei zugleich als Versiegelungsele-
mente für die in diesem Bereich angeordneten Verbin-
dungsorgane 18. Zur weiteren Stabilisierung der Fas-
sadenbekleidung sind bei dem Ausführungsbeispiel
nach Fig. 1a und 1b im Innenbereich der Bekleidungs-
elemente 12 zusätzliche Klebstoffbrücken 24 vorgese-
hen, mit denen die Bekleidungselemente 12 mit eigens
hierfür vorgesehenen Latten 26 der Unterkonstruktion
verbunden sind.
[0012] Für die Klebstoffbrücken wird zweckmäßig ein
Kunstharzkleber mit hoher Reißdehnung in einer Grö-
ßenordnung von 300% bis 1.000% verwendet, der pa-
stös aufgetragen wird und mit einer Shore A-Härte von
etwa 40 bis 80 dauerelastisch aushärtet. Als Klebstoff-
material kommen beispielsweise Polyurethan, Polyu-
rethanhybride oder MS-Polymere in Betracht.
[0013] Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
Die Erfindung bezieht sich auf eine Fassadenbeklei-
dung mit einer an einer Wand befestigten Unterkon-
struktion 10 und mit von außen an der Unterkonstruktion
10 fixierten, einander randseitig überlappenden, plat-
ten- oder streifenförmigen Bekleidungselementen 12
vorzugsweise aus Metall. Die Verbindungselemente 12
weisen eine ebene Sichtfläche 14, mindestens einen
gegenüber der Sichtfläche stufenförmig in Richtung Un-
terkonstruktion 10 abgekröpften Befestigungsrand 16
sowie mindestens einen den Befestigungsrand eines
benachbarten Bekleidungselements 12 überlappenden
freien Begrenzungsrand 16 auf. Die unmittelbar be-
nachbarten Bekleidungselemente 12 sind im Bereich ih-
rer einander paarweise überlappenden Befestigungs-
und Begrenzungsränder 16,20 durch mindestens eine
dauerelastische Klebstoffbrücke 22 so miteinander ver-
bunden, daß ihre Sichtflächen 14 in einer gemeinsamen
Ebene miteinander fluchten.

Patentansprüche

1. Fassadenbekleidung mit einer außenseitig auf ei-
ner Wand befestigten Unterkonstruktion und mit
von außen an der Unterkonstruktion fixierten, ein-
ander randseitig überlappenden, platten- oder strei-
fenförmigen Bekleidungselementen (12), vorzugs-
weise aus Metall, dadurch gekennzeichnet, daß
die Bekleidungselemente (12) eine ebene Sichtflä-
che (14), mindestens einen gegenüber der Sichtflä-
che stufenförmig in Richtung Unterkonstruktion ab-
gekröpften Befestigungsrand (12) sowie minde-

stens einen einen Teil der Sichtfläche (14) bilden-
den, den Begrenzungsrand eines benachbarten
Bekleidungselements überlappenden freien Be-
grenzungsrand (16) aufweisen, und daß jeweils
zwei einander benachbarte Bekleidungselemente
(12) im Bereich ihrer einander paarweise überlap-
penden Befestigungs- und Begrenzungsränder
(16,20) durch mindestens eine dauerelastische
Klebstoffbrücke (22) so miteinander verbunden
sind, daß ihre Sichtflächen (14) in einer gemeinsa-
men Ebene miteinander fluchten.

2. Fassadenbekleidung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stufenhöhe zwischen
Sichtfläche (14) und Befestigungsrand mindestens
der doppelten Wandstärke der Bekleidungsele-
mente (12) entspricht.

3. Fassadenbekleidung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Bekleidungsele-
mente (12) an ihren Befestigungsrändern (16) mit
der Unterkonstruktion (10) vernietet, verschraubt
oder vernagelt sind.

4. Fassadenbekleidung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die Klebstoffbrücken (22) zu-
gleich als Versiegelungselemente für die Niet-,
Schraub- oder Nagelverbindungen (18) ausgebil-
det sind.

5. Fassadenelemente nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die eine im
Umriß rechteckige, quadratische oder rautenförmi-
ge Sichtfläche (14) aufweisenden Bekleidungsele-
mente (12) an jeweils zwei benachbarten, zueinan-
der senkrechten Seiten einen gestuften Befesti-
gungsrand (16) und an den beiden anderen Seiten
einen freien Begrenzungsrand (20) aufweisen.

6. Fassadenbekleidung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Beklei-
dungselemente (12) auf der Rückseite ihrer Sicht-
flächen (14) über mindestens eine weitere dauere-
lastische Klebstoffbrücke (24) mit der Unterkon-
struktion (10,26) verbunden sind.

7. Fassadenbekleidung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest
ein Teil der Klebstoffbrücken (22) langgestreckt rau-
penförmig ausgebildet sind.

8. Fassadenbekleidung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest
ein Teil der Klebstoffbrücken kurz und/oder tropfen-
förmig ausgebildet sind.

9. Fassadenbekleidung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Beklei-
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dungselemente (12) im Hohlraum zwischen den
Klebstoffbrücken (22,24) hinterlüftet sind.
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